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Das	bundesweite	Hilfetelefon	„Gewalt	gegen	Frauen“	

Neue	Wege	in	der	Beratung	von	Gewalt	betroffenen	Frauen	und	ihrem	sozialen	Umfeld		
sowie	in	der	Unterstützung	von	Fachkräften	

Wichtige	Fakten	im	Überblick		

Was	sind	die	Eckdaten?	

Die	Einrichtung	und	der	Betrieb	des	Hilfetelefons	
erfolgt	auf	der	Grundlage	des	Hilfetelefongesetzes1.	
Es	legt	die	Rahmenbedingungen	und	Aufgaben	des	
Hilfetelefons	verbindlich	fest:	

I Das	Hilfetelefon	ist	täglich	für	jeweils	24	Stunden	
erreichbar.		

I Es	handelt	sich	um	ein	auf	Dauer	angelegtes,	qua‐
lifiziertes	telefonisches	Erstberatungs‐	und	Wei‐
tervermittlungsangebot.	

I Die	Nummer	ist	entgeltfrei.		

I Das	Angebot	wird	barrierefrei	und	mehrsprachig	
sein.		

I Die	Beratung	erfolgt	vertraulich	und	grundsätz‐
lich	anonym.		

I Es	wird	zudem	eine	Chatberatung	im	Internet	
angeboten.	

I Die	Beratung	wird	durch	weibliche	qualifizierte	
Fachkräfte,	die	Erfahrungen	mit	der	Beratung	
von	gewaltbetroffenen	Frauen	haben,	durchge‐
führt.	Hierfür	sind	ca.	80	bis	90	Fachkräfte	für	die	
Beratungsarbeit	sowie	die	Leitung	des	Hilfetele‐
fons	erforderlich.		

I Es	wird	zurzeit	von	ca.	700	Beratungsanrufen	
täglich	ausgegangen.	Für	diese	Schätzung	wurden	
u.a.	die	Erfahrungen	und	Anrufzahlen	von	deut‐
schen	und	internationalen	Hilfetelefonen	ausge‐
wertet.		

I Zur	Qualitätssicherung	wird	es	insbesondere	
einen	jährlichen	Sachstandsbericht,	eine	Evaluie‐
rung	und	die	Einrichtung	eines	Beirats	geben.	

I Das	Hilfetelefon	wird	im	Bundesamt	für	Familie	
und	zivilgesellschaftliche	Aufgaben	in	Köln	einge‐
richtet	und	hat	dort	seinen	Arbeitssitz.		

I Voraussichtlicher	Start	ist	Anfang	2013.	
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Zu	welchen	Themen	gibt	es	Hilfe?		

Beratung	und	Unterstützung	gibt	es	zu	allen	Formen	
von	Gewalt	gegen	Frauen,	insbesondere:		

I Häusliche	Gewalt	(psychische,	physische	und	
sexualisierte	Gewalt	innerhalb	von	Beziehungen)	

I Psychische,	physische	und	sexualisierte	Gewalt	
außerhalb	von	Beziehungen	

I Stalking	

I Zwangsverheiratung	

I Gewalt	im	Namen	der	„Ehre“	

I Frauenhandel	

I Gewalt	im	Rahmen	von	Prostitution	

I Genitalverstümmelung	

I Sexuelle	Belästigung	am	Arbeitsplatz	

I Sexuelle	Belästigung	im	öffentlichen	Raum	

I Spezielle	Gewaltkontexte	wie	bei	Migrantinnen,	
Frauen	mit	Beeinträchtigung	oder	Behinderung	
und	älteren	Frauen,	z.B.	in	Pflegesituationen.	

Wer	kann	anrufen?	Wer	ist	die	Zielgruppe?		

I Alle	gewaltbetroffenen	Frauen;	

I das	soziale	Umfeld	der	von	Gewalt	betroffenen	
Frauen	sowie	das	soziale	Umfeld	der	mitbe‐
troffenen	Kinder;		

I Personen,	die	bei	ihrer	beruflichen	oder	ehren‐
amtlichen	Tätigkeit	mit	der	Beratung	und	Unter‐
stützung	oder	mit	Interventionen	bei	Gewalt	ge‐
gen	Frauen	befasst	sind	und	dazu	Fragen	haben.		

Gewalttäter	und	‐täterinnen	sind	nicht	aktiv	Adressa‐
ten	des	Hilfetelefons.	Sie	erhalten	bei	Bedarf	Informa‐
tionen	zu	Täterangeboten	und	werden	an	diese	wei‐
tervermittelt.	

	





 
Was	bietet	das	Hilfetelefon?	

I Erstberatung	

Je	nach	Situation	und	Verfassung	der	anrufenden	
Person	bietet	das	Hilfetelefon	psychosoziale	Be‐
ratung	oder	Unterstützung	in	akuten	Gewaltsitu‐
ationen	und	in	entsprechenden	Krisen.	Bei	Vor‐
liegen	einer	akuten	Gewaltsituation	werden	ne‐
ben	psychosozialer	Beratung	konkrete	Informa‐
tionen	und	Hilfen	zur	Verbesserung	des	Schutzes	
bzw.	zur	Beendigung	der	Gefahrensituation	an‐
geboten.	Die	Erstberatung	schließt	auch	erste	In‐
formationen	zu	rechtlichen	Fragen	ein.		

I Informationen	über	die	Einrichtungen	vor	Ort,	
ggf.	Weitervermittlung		

I Das	Hilfetelefon	bietet	der	anrufenden	Per‐
son	Informationen	über	geeignete	Hilfen	und	
Unterstützungsangebote	in	Wohnortnähe	an	
(Lotsenfunktion).		

I Auf	Wunsch	der	anrufenden	Person	kann	das	
Gespräch	an	eine	Unterstützungseinrichtung	
in	Wohnortnähe	und/oder	können	ihre	Kon‐
taktdaten	an	eine	örtlich	Unterstützungsein‐
richtung	weitergebeben	werden,	damit	von	
dort	aus	Kontakt	aufgenommen	werden	kann.	
Die	jeweiligen	Einrichtungen	und	Dienste	vor	
Ort	entscheiden	in	ihrem	Verantwortungs‐	
und	Zuständigkeitsbereich	über	das	weitere	
Vorgehen.	

I Befindet	sich	die	anrufende	Person	in	einer	
akuten	Gefährdungssituation,	leitet	das	Hilfe‐
telefon	den	Anruf	an	Notdienste	wie	insbe‐
sondere	Polizei,	Justiz,	Feuerwehr	und	Ge‐
sundheitseinrichtungen	weiter	oder	benach‐
richtigt	diese	selbst.	

I Es	wird	keine	langfristige	Begleitung	und	Unter‐
stützung	im	Einzelfall	angeboten.		

	
Das	Hilfetelefon	schlägt	damit	eine	Brücke	von	der	
gewaltbetroffenen	Frau	zum	Unterstützungssystem	
und	macht	dadurch	die	Wege,	um	aus	Gewalt	und	
Demütigung	herauszukommen,	einfacher	und	schnel‐
ler	auffindbar.	

Wie	finden	die	Beraterinnen	des	Hilfetelefons	
geeignete	Beratungsstellen	vor	Ort?	

Für	die	Information	über	die	örtlichen	Angebote	bzw.	
die	Weitervermittlung	steht	den	Beraterinnen	eine	
umfangreiche	Datenbank	mit	Angaben	zu	geeigneten	
Einrichtungen	vor	Ort	zur	Verfügung.	Bereits	vor‐
handene	Datensammlungen	bilden	die	Grundlage	für	

die	Datenbank,	die	von	den	Mitarbeiterinnen	des	
Hilfetelefons	ergänzt	und	kontinuierlich	aktualisiert	
wird.	Der	Aufbau	und	die	Pflege	der	Datenbank	bil‐
den	–	neben	der	Beratungstätigkeit	–	einen	Schwer‐
punkt	der	Arbeit	des	Hilfetelefons.		

Zur	Sicherung	der	Qualität	der	Datenbank	wird	es	
laufende	Kontakte	zum	Unterstützungssystem	und	zu	
den	Ländern	und	Kommunen	geben.		

Kann	das	Hilfetelefon	Unterstützungsangebote	
vor	Ort	ersetzen?	

Nein.	Das	bundesweite	Hilfetelefon	ist	eine	„Erste‐
Hilfe‐Nummer“.	Das	heißt:	Erstberatung,	erste	Infor‐
mationen	und	ggfs.	Weitervermittlung	kann	und	
muss	es	leisten;	die	weitergehende	Beratung	und	
andere	vertiefende	Hilfen	müssen	und	sollen	vom	
Unterstützungssystem	vor	Ort	geleistet	werden.	

Gleichzeitig	kann	das	Hilfetelefon	die	Unterstüt‐
zungseinrichtungen	vor	Ort	um	reine	Informations‐
anrufe	entlasten	und	dazu	beitragen,	dass	weniger	
häufig	unzuständige	Einrichtungen	kontaktiert	wer‐
den.	Erfahrungen	aus	anderen	Ländern	zeigen,	dass	
ein	nationales	Hilfetelefon	positive	Auswirkungen	auf	
das	Hilfesystem	vor	Ort	hat.	

	
Was	ist	der	aktuelle	Sachstand?		

Die	Stellen	für	die	Leitung	und	die	stellvertretende	
Leitung	des	Hilfetelefons	sind	seit	August	2012	be‐
setzt;	ebenso	haben	drei	Fachbereichsleiterinnen	ihre	
Arbeit	begonnen.		

Erste	Einstellungen	der	rund	80	Beraterinnen	erfol‐
gen	ab	der	zweiten	Jahreshälfte	2012.		

Weitere	Stellen	für	Fachbereichsleiterinnen	und	Be‐
raterinnen	sind	zurzeit	ausgeschrieben	(Infos	unter	
www.bafza.de).		
	
	

Wo	erhalte	ich	weitere	Informationen?	

Dr.	Birgit	Schweikert	&	Dr.	Gesa	Schirrmacher		
Bundesministerium	für	Familie,	Senioren,	Frauen	und	Ju‐
gend	Referat	„Schutz	von	Frauen	vor	Gewalt“		
	03018	555	1232	
	gesa.schirrmacher@bmfsfj.bund.de		
	
Petra	Söchting	&	Tina	Budavari		
Bundesamt	für	Familie	und	zivilgesellschaftliche	Aufgaben		
Referat	„Hilfetelefon	Gewalt	gegen	Frauen“		
	0221	3673	3801	
	tina.budavari@bafza.bund.de			


